Die Leitlinien der Selbsthilfeförderung durch die Krankenkassen nach 

§ 20C SGB V

sehen vor, dass auch kleine Selbsthilfegruppen ein eigenes Konto vorweisen müssen, um die Förderung erhalten zu können.  Dazu haben die Fachverbände der Selbsthilfeorganisationen folgende Varianten zusammengestellt:

Möglichkeiten für ein eigenes Konto für Selbsthilfegruppen:
1. Gemeinschaftskonto

Zwei Mitglieder der Selbsthilfegruppe eröffnen ein Gemeinschaftskonto. Sie verfügen einzeln oder wenn gewünscht auch nur zusammen über das Konto.

2. Unterkonto eines Mitglieds der Selbsthilfegruppe
Ein Mitglied der Selbsthilfegruppe eröffnet zu seinen privaten Girokonto ein Unterkonto für die Selbsthilfegruppe. (Der Kontoinhaber kann versuchen mit der Bank zu verhandeln, dass sie das Konto kostenfrei oder kostengünstiger führt)

3. GbR – Konto

Mindestens zwei Mitglieder der Selbsthilfegruppe vereinbaren per Vertrag eine GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) zu bilden. Sie eröffnen für die GbR ein Konto.

4. Treuhandkonto (Kosten eventuell höher)
Ein Gruppenmitglied eröffnet für die Selbsthilfegruppe ein Treuhandkonto. Die Bank fertigt die Vereinbarung, dass der Besitzer das Konto nur für Zwecke der Selbsthilfegruppe führt. (Bei Verstoß dagegen kann der Besitzer juristisch belangt werden)

5. Unterkonto der Selbsthilfe-Kontaktstelle für eine Selbsthilfegruppe

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle eröffnet bei ihrer Bank ein Unterkonto für eine Selbsthilfegruppe.

Kosten für 1.-5.

Beispiel: SEB – Bank

7,50 €/pro Monat Grundgebühr. 10cent pro Buchung.

5. Sparbuchkonto

Ein Gruppenmitglied eröffnet ein Sparbuchkonto. Auf das Konto können Eingänge per Überweisung getätigt werden. Auszahlungen können in bar getätigt werden. Überweisungen von dem Konto können jedoch gegen Gebühr (SEB: 10€ pro Überweisung) an der Kasse der Bank getätigt werden. Die Kontovorgänge können nur im Sparbuch eingetragen werden. Das Konto ist grundsätzlich kostenlos.
